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+++newsletter+++ 
 

Termine Januar 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.1.2015 15.1.2015 7.1.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.1.2015 15.1.2015 7.1.2015 
Sozialversicherung5 28.1.2015 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei 
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 
Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
26.1.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termine Februar 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

Gewerbesteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Grundsteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Sozialversicherung6 25.2.2015 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5   Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.2.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 



 

 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Die Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Berechnung der Spekulationsfrist für Wertpapiere 
Für bis zum 31.12.2008 im Privatvermögen angeschaffte Wertpapiere, wie beispielsweise Aktien oder 
Anleihen, mussten Veräußerungsgewinne nur versteuert werden, wenn sie innerhalb einer 
Spekulationsfrist von einem Jahr erzielt wurden. Die Frist berechnete sich nach dem Datum des 
zivilrechtlich wirksam abgeschlossenen Kauf-, bzw. Verkaufsvertrags. In einem vom Bundesfinanzhof 
entschiedenen Fall hatte ein Aktienverkäufer dem Käufer zunächst einen nicht unterschriebenen 
Kaufvertrag zugesandt. Zu diesem Zeitpunkt war die Jahresfrist noch nicht abgelaufen. Der Käufer zahlte 
den Kaufpreis auch sofort. Der Kaufvertrag wurde erst drei Monate später unterschrieben. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Jahresfrist abgelaufen. 
Das Gericht entschied, dass der Kaufvertrag wegen des Bindungswillens des Verkäufers bereits mit dem 
Versand des nicht unterschriebenen Kaufvertrags zustande gekommen war und somit die Veräußerung 
innerhalb der Jahresfrist lag. Es berücksichtigte in diesem Fall nicht die Vorschrift des BGB, nach der ein 
nicht von allen Vertragsbeteiligten unterschriebener Vertrag im Zweifel zivilrechtlich noch nicht wirksam 
zustande gekommen ist. 
Hinweis: Für ab 2009 angeschaffte Wertpapiere des Privatvermögens gilt eine Neuregelung: Alle beim 
Verkauf realisierten Gewinne sind Einkünfte aus Kapitalvermögen, unabhängig davon, wie lange die 
Papiere gehalten wurden. 



 

 

Berücksichtigung von ausländischen Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit im Rahmen des Progressionsvorbehalts 
Alle natürlichen Personen, die in Deutschland entweder ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, unterliegen der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. Diese erstreckt sich auf ihr 
gesamtes (Welt-) Einkommen, das sie in Deutschland und im Ausland erzielen. Dieses 
Welteinkommensprinzip darf aber nicht dazu führen, dass Einkünfte zweimal, im In- und Ausland, 
versteuert werden. Deshalb bestimmen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) den Ort und den Umfang 
der Besteuerung oder sehen einen Ausgleich vor. Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung in Deutschland steuerfrei bleiben, sind allerdings in vielen Fällen in den sog. 
Progressionsvorbehalt einzubeziehen, d. h., es ist ein besonderer Steuersatz zu ermitteln: Nach der 
Ermittlung des zu versteuernden (deutschen) Einkommens werden die aufgrund von DBA steuerfreien 
Einkünfte hinzugerechnet. Der sich danach ergebende besondere (höhere) Steuersatz ist dann auf das 
(deutsche) zu versteuernde Einkommen anzuwenden. 
Das Finanzgericht Hamburg hatte folgenden Fall zu entscheiden: Eine bei einer niederländischen 
Fluggesellschaft beschäftigte Stewardess wurde gemeinsam mit ihrem Ehemann in Deutschland 
veranlagt. Sie war der Auffassung, dass die niederländischen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nicht 
nur in Deutschland steuerfrei seien, sondern sie dürften auch im Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit 
nicht in den Progressionsvorbehalt einbezogen werden. 
Das Finanzgericht war anderer Ansicht und entschied, dass nur die ausdrücklich im 
Einkommensteuergesetz bestimmten ausländischen Einkünfte nicht in den Progressionsvorbehalt 
einzubeziehen sind. Die Berücksichtigung der in den Niederlanden erzielten Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit im Rahmen des Progressionsvorbehalts führe nicht zu einer 
unionsrechtswidrigen Benachteiligung und sei auch mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar. 
Der Bundesfinanzhof muss nun abschließend entscheiden. 

Bilanzielle Behandlung von Sanierungszuschüssen an GmbHs 
Befindet sich eine GmbH in einer wirtschaftlichen Krise, wollen die Gesellschafter diese häufig retten. 
Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist der sog. Sanierungszuschuss. Wie er in der 
Steuerbilanz zu behandeln ist, hat der Bundesfinanzhof in folgendem Fall entschieden. 
Ein Einzelunternehmer hatte im Rahmen einer sog. Betriebsaufspaltung sein Anlagevermögen an eine 
GmbH verpachtet, deren alleiniger Gesellschafter er war. Die GmbH-Anteile gehörten deshalb zum 
Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens. Als es der GmbH schlecht ging, zahlte er ihr 
Sanierungszuschüsse, die er als Betriebsausgabe in seinem Einzelunternehmen geltend machte. 
Das Gericht entschied, dass die Zuschüsse nur dann steuerlich sofort abzugsfähig sind, wenn sie 
ausschließlich der Abwendung der Insolvenz dienen. Wenn sie aber auch der Wiederherstellung der 
Ertragsfähigkeit der GmbH dienen, sind sie als verdeckte Einlagen nachträgliche Anschaffungskosten der 
GmbH-Beteiligung und zu aktivieren. In diesem Falle ist an jedem Bilanzstichtag zu überprüfen, wie hoch 
der Teilwert der GmbH-Beteiligung ist. Liegt er dauerhaft unter den Anschaffungskosten inklusive der 
verdeckten Einlagen, ist eine Teilwertabschreibung zulässig. Den niedrigeren Teilwert muss der 
Unternehmer nachweisen. 

Keine notwendige Beiladung der übrigen Erwerber von 
Eigentumswohnungen bei Streit über Aufteilung des Gesamtkaufpreises 
Ein Erwerber einer Eigentumswohnung stritt sich mit dem Finanzamt, wie der von ihm gezahlte Kaufpreis 
auf Grund und Boden sowie Gebäude aufzuteilen ist. Letztendlich wollte er eine höhere 
Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz erreichen. 
Als er auch vor dem Finanzgericht nicht Recht bekam, rügte er, dass die Erwerber der anderen 
Eigentumswohnungen in dem Mehrparteienhaus nicht beigeladen worden sind. Das allerdings vergeblich, 
denn die Feststellung zur Aufteilung des Kaufpreises betrifft keine gemeinschaftlichen 
Besteuerungsgrundlagen, sondern sind auf die einzelnen Eigentumswohnungen bezogen. Damit waren 
die übrigen Eigentümer unter keinem denkbaren Gesichtspunkt vom Ausgang des Rechtsstreits rechtlich 
betroffen. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Objektbezogenheit der Bescheinigung für die Inanspruchnahme erhöhter 
Absetzungen 
Wird in einem im Sanierungsgebiet gelegenen Gebäude durch Ausbau des Dachbodens zu Wohnraum 
eine vorher nicht vorhandene Eigentumswohnung errichtet, kann dafür die „Sanierungs-AfA“ nur in 
Anspruch genommen werden, wenn die zuständige Gemeindebehörde die Erfüllung der Voraussetzungen 



 

 

objektbezogen bescheinigt. Daher reicht es nicht, wenn bescheinigt wird, dass das gesamte Gebäude in 
einem durch Sanierungssatzung förmlich festgelegten Sanierungsgebiet belegen ist. 
Denn die Gewährung der Begünstigung ist nicht für das Gebäude als Ganzes, sondern objektbezogen für 
die Eigentumswohnung als selbstständiges Wirtschaftsgut, das eigenen Regeln für die erhöhten 
Absetzungen unterliegt, zu beurteilen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Preisgeld aus der Teilnahme an einer Fernsehshow als sonstige Einkünfte 
Preisgelder, Aufwandspauschalen und gezahlte Verpflegungsgelder für die Teilnahme an einer 
Fernsehshow sind als sonstige Einkünfte steuerbar. Damit bestätigt der Bundesfinanzhof seine bisherige 
Rechtsprechung. 
Entscheidend für diese Beurteilung ist, dass hier von einem gegenseitigen Leistungsverhältnis 
ausgegangen wird. Der Teilnehmer an einer solchen Fernsehshow muss sich zu bestimmten Zeiten für 
Dreharbeiten zur Verfügung stellen und unterliegt einem bestimmten Verhaltensmuster. Das Preisgeld hat 
die Funktion einer Entlohnung, ebenso wie gezahlte erfolgsunabhängige Vergütungen. 

Teilentgeltliche Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter: 
Beitrittsaufforderung an das BMF 
Der Bundesfinanzhof hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) aufgefordert, einem gerichtlichen 
Verfahren beizutreten. Bei der Einbringung eines Grundstücks aus dem Betriebsvermögen eines 
Einzelunternehmens in das Gesamthandsvermögen einer neu gegründeten Personengesellschaft ist 
streitig, ob und ggf. in welcher Höhe die Einbringung eine Gewinnrealisierung zur Folge hat, weil der 
Buchwert des Wirtschaftsguts die Kommanditeinlage übersteigt und hinsichtlich des übersteigenden 
Betrags ein Darlehen gewährt wird. In dem Verfahren soll mithilfe des BMF geklärt werden: 
· ob die Einbringung ein teilentgeltlicher Vorgang oder eine vollentgeltliche Übertragung in Gestalt einer 

Einbringung gegen Mischentgelt ist; 
· ob es bei Zugrundelegung der modifizierten Trennungstheorie zu Schwierigkeiten bei der Besteuerung 

des Erwerbers des teilentgeltlich übertragenen Wirtschaftsguts kommt; 
· welche Folgen dies für die Beurteilung teilentgeltlicher Übertragungen von Wirtschaftsgütern des 

Privatvermögens hätte und 
· welche Argumente aus Sicht des BMF für die vom ihm vertretene „strenge Trennungstheorie“ 

sprechen. 
Nach der „strengen Trennungstheorie“ der Finanzverwaltung ist eine teilentgeltliche Übertragung nach 
dem Verhältnis des Entgelts zum Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts aufzuteilen; der 
Buchwert des Wirtschaftsguts ist nach diesem Verhältnis zuzuordnen. 

GmbH: Testamentsvollstreckervermerk in Gesellschafterliste unzulässig 
Die Geschäftsführer einer GmbH haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den 
Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Liste der 
Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen, aus welcher Name, Vorname, Geburtsdatum und 
Wohnort der letzteren sowie die Nennbeträge und die laufenden Nummern der von einem jeden derselben 
übernommenen Geschäftsanteile zu entnehmen sind. Das Registergericht darf eine bei ihm eingereichte 
Gesellschafterliste darauf prüfen, ob sie diesen Anforderungen entspricht. 
Es steht nicht im Belieben der Beteiligten, den Inhalt der von ihnen eingereichten Gesellschafterliste 
abweichend von den gesetzlichen Vorgaben um weitere, ihnen sinnvoll erscheinende Bestandteile zu 
ergänzen. Es können grundsätzlich nur solche Tatsachen und Rechtsverhältnisse aufgenommen werden, 
deren Eintragung gesetzlich vorgesehen ist. Darüber hinaus gehende Eintragungen sind nur zulässig, 
wenn ein erhebliches Bedürfnis des Rechtsverkehrs an der entsprechenden Information besteht. 
Ein Zusatz, wonach in Bezug auf einen Gesellschaftsanteil Testamentsvollstreckung angeordnet ist, ist 
unzulässig. 
(Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Köln) 

Anderweitige wirtschaftliche Zurechnung des Anteils an einer 
Personengesellschaft kann Grunderwerbsteuer auslösen 
Nicht nur die Veräußerung eines Grundstücks, sondern auch die Übertragung von Anteilen an einer 
Personengesellschaft, in deren Eigentum sich inländisches Grundvermögen befindet, kann 
Grunderwerbsteuer auslösen. In letzterem Fall fällt u. a. Grunderwerbsteuer an, wenn sich innerhalb von 



 

 

fünf Jahren der Gesellschafterbestand zu mindestens 95 % ändert. Dabei reicht eine mittelbare Änderung 
des Gesellschafterbestands aus. Hierunter fällt auch, wenn ohne zivilrechtlichen Gesellschafterwechsel 
der Anteil eines Gesellschafters (sog. Altgesellschafter) einem Dritten (sog. Neugesellschafter) 
wirtschaftlich zuzurechnen ist. Dies setzt voraus, dass der Dritte über Substanz und Ertrag des Anteils 
verfügen kann. Über die Substanz verfügt der Dritte, wenn künftige Wertveränderungen ihn und nicht den 
zivilrechtlichen Gesellschafter treffen; über den Ertrag verfügt er, wenn der Gesellschafter ihm die 
Ausübung des Gewinnstammrechts überlassen hat. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Teilwertabschreibung auf Grund und Boden zulässig 
Teilwertabschreibungen sind grundsätzlich auch auf nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens möglich. Bei der Beurteilung ist lediglich aus der Sicht am Bilanzstichtag zu beurteilen, 
ob mehr Gründe für eine andauernde Wertminderung sprechen als dagegen. Grundlage für eine solche 
Beurteilung können herabgesetzte Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse sein. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Beitragszuschuss für nicht Krankenversicherungspflichtige und für in der 
privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2015 
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten 
Krankenversicherung (PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der 
Arbeitgeber hat dem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer einen 
Zuschuss in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. 
Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer ist abhängig 
vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der weiterhin 14,6 % beträgt. 
Daraus errechnet sich für 2015 ein monatlicher Zuschuss von maximal 301,13 € (14,6 % von 4.125,00 € 
Beitragsbemessungsgrenze = 602,25 €; davon die Hälfte = 301,13 €). 
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln. 
Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als Zuschuss 
gewährt werden. 
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich 
48,47 €, in Sachsen 27,84 €. 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2015 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der 
Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
· Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Sachbezugswerte: 

 

Sachbezugswert 
freie Unterkunft 

Monat 

€ 

Kalendertag 

€ 

Für den m² 
€ 

m² bei einfacher Ausstattung 

€ 

Alte und Neue 
Bundesländer 

223,00 7,43 3,92 3,20 

 
· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem 

ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig 
wäre. 



 

 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit 
mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15 % auf 189,55 €. 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der 
Sachbezugswert 189,55 € im Monat (6,32 € kalendertäglich). 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2015 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach 
der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer 
und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der 
Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte 
Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für 
Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Werte: 
 Monat 

€ 
Kalendertag 

€ 
Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 229,00 7,63 
Werte für teilweise Gewährung freier 
Verpflegung 
Frühstück 49,00 1,63 
Mittag- u. Abendessen je 90,00 3,00 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche 
Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,63 € für das Frühstück 
· 3,00 € für Mittag-/Abendessen. 

Minijobs: Bestandsschutz- und Übergangsregelungen laufen aus 
Zum 1.1.2013 hat der Gesetzgeber die Verdienstgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigte auf 
monatlich 450 Euro angehoben. In diesem Zusammenhang verschoben sich auch die Verdienstgrenzen 
für versicherungspflichtige Beschäftigungen in der Gleitzone von ehemals 400,01 € bis 800,00 € auf 
450,01 € bis 850 €. Für Arbeitnehmer, die vor dem 1. Januar 2013 zwischen 400,01 € und 450,00 € 
verdient haben, bestand bis zum 31.12.2012 Versicherungspflicht in allen Zweigen der 
Sozialversicherung. Für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge war die zu diesem Zeitpunkt 
geltende Gleitzonenformel anzuwenden. 
Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See weist auf den Wegfall der 
Übergangsregelungen für Beschäftigungen in der Gleitzone zum 1.1.2015 hin.: 
· Aufgrund von Übergangsregelungen besteht für diese Arbeitnehmer seit dem 1.1.2013 weiterhin ein 

sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe der bisherigen 
Gleitzonenregelung. Obwohl die Voraussetzungen einer geringfügig entlohnten Beschäftigung (450 €-
Minijob) vorliegen, sind die hierfür maßgeblichen Regelungen des Sozialversicherungs- und 
Einkommensteuerrechts nicht anzuwenden. 

· Diese Übergangsregelung endet am 31.12.2014. Soweit das Beschäftigungsverhältnis über den 
31.12.2014 hinaus unverändert fortbesteht, ändert sich der sozialversicherungsrechtliche Status. 

· Ab dem 1.1.2015 wird aus der Beschäftigung in der Gleitzone eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
(450 €-Minijob). 

· Zu diesem Zeitpunkt entfällt die Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung. In der Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung tritt Versicherungsfreiheit ein. Einzig die Rentenversicherungspflicht bleibt 
bestehen, allerdings gelten die Regelungen für 450 €-Minijobs. Das heißt, der Minijobber kann sich auf 
Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Der Arbeitnehmer ist bei der Krankenkasse 
ab- und bei der Minijob-Zentrale anzumelden. 

· Soweit der Status einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung über den 31.12.2014 erhalten 
bleiben soll, besteht bei den Arbeitsvertragsparteien Handlungsbedarf. Hierfür ist es erforderlich, die 



 

 

arbeitsvertraglichen Grundlagen in der Form abzuändern, dass sich die regelmäßige monatliche 
Vergütung ab dem 1.1.2015 auf über 450 € erhöht. 

Keine stillschweigende Verlängerung eines Mietverhältnisses bei 
fristgerecht erhobener Räumungsklage 
Die Frist für einen Widerspruch gegen die stillschweigende Verlängerung eines Mietverhältnisses wird 
nach Ansicht des Bundesgerichtshofs durch eine vor Fristablauf eingereichte Räumungsklage gewahrt. 
Für Mietparteien, insbesondere aber für den Vermieter kann es nachteilig werden, wenn der Mieter nach 
der Kündigung des Mietverhältnisses nicht rechtzeitig auszieht, sondern weiterhin in der Wohnung 
verbleibt. Für diesen Fall ist gesetzlich vorgesehen, dass sich das Mietverhältnis automatisch auf 
unbestimmte Zeit verlängert, wenn nicht eine Vertragspartei innerhalb von zwei Wochen der Verlängerung 
widerspricht. In dem vom Gericht entschiedenen Fall kündigte der Vermieter das Mietverhältnis. Da der 
Mieter nicht auszog, erhob der Vermieter innerhalb von zwei Wochen nach Mietende Räumungsklage. Die 
Zustellung der Klage durch das Gericht an den Mieter erfolgte außerhalb dieser Frist. Da der Vermieter 
außer der Klageerhebung keine weitere Erklärung abgegeben hatte, kam es darauf an, ob in der 
Erhebung der Räumungsklage ein rechtzeitiger Kündigungswiderspruch gesehen werden kann. Nach 
Ansicht der Richter steht die Klagezustellung einem Widerspruch gleich. Die Klage ist dem Mieter zwar 
mehr als zwei Wochen nach Mietende zugestellt worden, wurde aber innerhalb des 
Widerspruchszeitraums bei Gericht eingereicht. Eindeutiger als durch Klageerhebung kann der Vermieter 
seinen Widerspruch nach Meinung des Gerichts nicht zum Ausdruck bringen. Mit Klageeinreichung ist die 
Widerspruchsfrist folglich gewahrt. 

Rückwirkende Änderung des Heizkostenverteilungsschlüssels ist 
unzulässig 
Den Schlüssel für die Verteilung der Heizkosten dürfen Wohnungseigentümer nicht rückwirkend ändern. 
Eine Änderung ist nur zu Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. 
In dem vom Landgericht Hamburg entschiedenen Fall hatten Wohnungseigentümer mehrheitlich die 
Verteilung der Heizkosten in der Jahresabrechnung rückwirkend geändert. Hiergegen wendete sich ein 
Wohnungseigentümer. Das Gericht gab ihm Recht. Der angefochtene Beschluss der 
Wohnungseigentümergemeinschaft widerspricht ordnungsgemäßer Verwaltung. Die rückwirkende 
Änderung des Verteilungsschlüssels für Heizkosten ist unzulässig. Die Festlegung und Änderung des 
Abrechnungsmaßstabs ist nach der Heizkostenverordnung nur mit Wirkung zu Beginn eines 
Abrechnungszeitraums zulässig. Diese gesetzliche Regelung gilt auch im Wohnungseigentumsrecht. 
Ebenso ergibt sich aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung, dass eine rückwirkende 
Veränderung von Verteilungsschlüsseln, die zu einer nachträglichen Neubewertung eines bereits 
abgeschlossenen Sachverhalts führen, in der Regel unzulässig ist. Nur wenn der bisherige Schlüssel 
unbrauchbar oder unpraktikabel ist oder zu grob unbilligen Ergebnissen führt, ist ausnahmsweise eine 
rückwirkende Änderung möglich. Im entschiedenen Fall war für das Gericht jedoch keine 
Ausnahmesituation erkennbar. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2015 beantragen 
Aufgrund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie 
der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf 
Fristverlängerung ab 2015 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder 
vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2014 mehr als 

7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der 
Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2014 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe 
der Voranmeldung Januar 2015 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2015 bis zum 
10.2.2015 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für 
2015 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2015 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2014 angemeldet und bis zum 10.2.2015 geleistet wird. Diese 



 

 

Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2016 fällige Vorauszahlung für Dezember 2015 angerechnet. 
Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2015 grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr 
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse 
nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2015 zu stellen. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unternehmer den 
Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme 
der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. 

Umsatzsteuerpflichtige Entnahme bei Betriebsaufgabe 
Ein Ingenieur hatte im Rahmen seines Einzelunternehmens eine Maschine entwickelt. Mit Ablauf des 
30.4.2001 stellte er seine Ingenieurtätigkeit im Rahmen seines Einzelunternehmens ein. Er erstellte eine 
Aufgabebilanz, worin er u. a. die Maschine bilanzierte. Vorher hatte er mit seiner Ehefrau eine 
Kommanditgesellschaft (KG) gegründet, deren Komplementär er wurde. Die bisher dem 
Einzelunternehmen zugeordnete Maschine übertrug der Ingenieur nicht in das Gesamthandsvermögen der 
KG, sondern überließ diese der Gesellschaft unentgeltlich zur Nutzung. Sämtliche Gegenstände des 
Sachanlagevermögens seines Einzelunternehmens wurden bei der KG als Sonderbetriebsvermögen des 
Ingenieurs erfasst. 
Im Anschluss an eine Betriebsprüfung beim Einzelunternehmen ging das Finanzamt davon aus, die 
unentgeltliche Überlassung der Gegenstände an die KG verwirkliche den Tatbestand einer 
umsatzsteuerrechtlichen Entnahme. Diese Entnahmen seien grundsätzlich mit den (ertragsteuerlichen) 
Buchwerten in der Aufgabebilanz des Einzelunternehmens zu bemessen. Dies führe zu einer Erhöhung 
der steuerpflichtigen Umsätze. 
Der Bundesfinanzhof hat dem Finanzamt zugestimmt, weil die Entnahme eines Gegenstands durch einen 
Unternehmer aus seinem Unternehmen für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, einer 
Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt wird, sofern der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen 
oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. 
Das Finanzgericht muss allerdings noch Feststellungen dazu treffen, wie hoch der tatsächliche Restwert 
der entnommenen Gegenstände ist. Es wird insbesondere objektive Anhaltspunkte einer über den 
bisherigen Wertansatz möglicherweise hinausgehenden Wertminderung der entnommenen Gegenstände 
zu berücksichtigen haben. Solche Anhaltspunkte können z. B. die zeitnahe Entsorgung des entnommenen 
Gegenstands oder auch die nachgewiesene (objektive) Funktionsuntauglichkeit der Maschine sein. 

Von Privatlehrern durchgeführte Schwimmkurse können von der 
Umsatzsteuer befreit sein 
Ob von Privatlehrern erteilter Schwimmunterricht von der Umsatzsteuer befreit ist, hängt von dem 
einzelnen Kurs ab. Entscheidend ist, ob es sich um das Vermitteln von Kenntnissen und Fähigkeiten 
handelt, die auch in Schulen und Hochschulen vermittelt werden, oder ob die Kurse den Charakter bloßer 
Freizeitgestaltung haben. 
Für den Kurs „Kleinkindschwimmen“ hat der Bundesfinanzhof die Umsatzsteuerbefreiung bejaht. Bei 
Kursen wie „Babyschwimmen“, „Aqua-Jogging“ und „Aqua-Fitness“ dürfte eher die Freizeitgestaltung im 
Vordergrund stehen. Sofern die Kurse der Umsatzsteuer unterliegen, kommt nicht der ermäßigte 
Steuersatz in Betracht, die Umsätze sind dann mit dem Regelsteuersatz zu versteuern. 

Wohnungseigentümer muss eigenmächtig errichtete 
Terrassenüberdachung abreißen 
Eine eigenmächtig vorgenommene bauliche Veränderung, die die Instandsetzung des 
Gemeinschaftseigentums erschwert, müssen die anderen Eigentümer nicht dulden. Dies gilt selbst dann, 
wenn ihnen eine finanzielle Kompensation in Aussicht gestellt wird. Dies hat der Bundesgerichtshof 
entschieden. 
In dem entschiedenen Fall hatte ein Sondereigentümer zweier benachbarter Reihenhäuser direkt an der 
zur benachbarten Einheit gelegenen Außenwand eine Überdachung seiner Terrasse errichtet. Die 
Baumaßnahme wurde in der Wohnungseigentümerversammlung diskutiert, eine Beschlussfassung 
erfolgte aber nicht. Zwischen den direkt betroffenen Parteien sollte lediglich eine Vereinbarung über die 
Instandhaltung und Instandsetzung der äußeren Wände geschlossen werden. Eine solche Vereinbarung 



 

 

kam allerdings nicht zustande. Der beeinträchtigte Eigentümer erhob Klage und verlangte die Entfernung 
der Überdachung. Ferner begehrte er die Feststellung, dass der Nachbar eventuelle Schäden an seiner 
Außenwand beseitigen musste. 
Nach Ansicht des Gerichts konnte der klagende Eigentümer die Beseitigung der Terrassenüberdachung 
verlangen, da es sich bei dieser um eine bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum handelt. Da in 
der Eigentümerversammlung hierüber lediglich diskutiert wurde, fehlt es an der erforderlichen Zustimmung 
aller Wohnungseigentümer. Die Überdachung verursachte bei etwaigen Instandsetzungsarbeiten an den 
Fassaden erhöhte Kosten, wodurch allen Wohnungseigentümern ein Nachteil entstand. Den Antrag auf 
Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung hat das Gericht jedoch zurückgewiesen. 
Schadensersatzansprüche stehen insoweit den Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu. 

„Ein für alle Male abgefunden“ kann als Erbverzicht auszulegen sein 
Die Vereinbarung in einem notariellen Vertrag, nach der ein Beteiligter mit der Zahlung eines Betrags 
„unter Lebenden und von Todes wegen ein für alle Male abgefunden sei“, kann als Erbverzicht dieses 
Beteiligten auszulegen sein. 
Das hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. 
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte eine Ehefrau nach dem Tode ihres Mannes, der 
keine letztwillige Verfügung hinterlassen hatte, mit ihren Kindern (Tochter und Sohn) einen notariellen 
Vertrag geschlossen, wonach Mutter und Tochter ihre Erbanteile auf den Sohn übertrugen. Der Sohn 
verpflichtete sich zur Zahlung eines Betrags von insgesamt 100.000 DM an seine Schwester, die ihrerseits 
erklärte, dass sie mit dem Empfang dieses Betrags vom elterlichen Vermögen unter Lebenden und von 
Todes wegen ein für alle Male abgefunden sei. 
Nach dem Tode der Mutter beantragte der Sohn die Erteilung eines Erbscheins, der ihn als Alleinerben 
ausweist. Zu Recht, befand das Gericht, weil die Erklärung der Schwester schon vom Wortlaut her 
(„elterliches Vermögen“, „unter Lebenden und von Todes wegen“) als Erbverzicht nach ihrem Vater und 
nach ihrer Mutter auszulegen sei. 

Erhebliche Steuerschulden können Passentziehung rechtfertigen 
Einem Steuerbürger mit erheblichen Steuerschulden kann der Reisepass entzogen werden, um zu 
verhindern, dass er sich seinen finanziellen Verpflichtungen entzieht. 
In einem vom Verwaltungsgericht Berlin entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger Steuerschulden in 
Höhe von mehr als 530.000 €. Er hatte zu keinem Zeitpunkt Bemühungen unternommen, seine seit Jahren 
bestehenden Verpflichtungen zu begleichen und wiederholt seine Meldepflichten verletzt. Das Gericht sah 
deshalb die Entziehung des Reisepasses als rechtmäßig an. 

Geltendmachung fehlerhafter Anlageberatung bei Offenkundigkeit des 
Fehlers vor Geschäftsabschluss 
Ein Anlageinteressent, der im Rahmen eines Beratungsgesprächs nach der Höhe der an die Bank 
fließenden Provision fragt und trotz ausdrücklicher Erklärung des Anlageberaters der Bank, ihm die Höhe 
der an die Bank fließenden Rückvergütung nicht mitzuteilen, das Anlagegeschäft gleichwohl abschließt, 
verhält sich widersprüchlich, wenn er später von der Bank Schadensersatz wegen fehlender Aufklärung 
über die Rückvergütung geltend macht. 
Ein Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter Anlageberatung und wegen Verschweigens von 
Rückvergütungen besteht in solchen Fällen nicht. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 



 

 

vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 


